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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §27

EStG 1988 §4

EStG 1988 §4 Abs12

EStG 1988 §93

KStG 1988 §8 Abs2

Rechtssatz

Die Behandlung eines Vorgangs bei der Gewinnermittlung der Gesellschaft für Zwecke der Körperschaftsteuer und

dessen Behandlung bei den Gesellschaftern für Zwecke der Kapitalertragsteuer kann unterschiedlich sein. Es ist daher

nicht ausgeschlossen, dass ein für Körperschaftsteuerzwecke der Gesellschaft als verdeckte Ausschüttung qualifizierter

Vorgang bei den Gesellschaftern für Zwecke der Kapitalertragsteuer als steuerneutrale Einlagenrückzahlung zu

beurteilen ist.
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